
 
 

Anzeige 
einer Hundeausstellung, Katzenausstellung und Veranstaltung ähnlicher Art 

zum Vollzug von § 4 Abs. 2 Tollwutverordnung (TollwV) 
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Landratsamt Weimarer Land 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 
Bahnhofstraße 28 
99510 Apolda             Telefax-Nr.: 03644 540-309 
 
 

Spätestens vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn einreichen! 
 

Veranstalter – Vorsitzende/r bzw. Verantwortliche/r 
Name, Vorname/Firmenname E-Mail 

            

Straße, Nr. PLZ, Wohnort 

            

Telefon-Nr. Telefax-Nr. 

            

 
Bezeichnung der Veranstaltung: 

      
Datum und Ort der Veranstaltung: 

       
Anzahl und Art der gemeldeten Tiere (bitte ankreuzen und jeweils unterstreichen): 

       Hunde. 

       Katzen. 

Werden die Tiere gewerbsmäßig (z.B. gegen Eintrittsgeld) zur Schau gestellt? 

  Ja   (eine Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz ist zusätzlich zu beantragen) 

  Nein 

Art der Ausstellung: 

      
Die Tiere stammen aus folgenden Landkreisen/kreisfreien Städten/Bundesländern/EU-Mitgliedstaaten/Drittländern: 

      
Datum und Uhrzeit der Anlieferung der Ausstellungstiere / Beschickung der Ausstellung/ Veranstaltung: 

            
 

Die Ausstellung ist für die interessierte Öffentlichkeit geöffnet 

 

Datum – vom Uhrzeit Datum – bis Uhrzeit 

      von       bis             von       bis       

Ort, Datum  Unterschrift der/ des Anzeigenden 

 X 

Bearbeitungsvermerk (Eintrag durch zuständige Behörde) 
 regionale Veranstaltung  überregionale Veranstaltung 
 amtliche Überwachung nicht erforderlich  amtliche Überwachung erforderlich 

Ort, Datum  Unterschrift 

Apolda, der LANDKREIS WEIMARER LAND 
Im Auftrag 


